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Beitrags- und Gebührenordnung 
 
Um die finanziellen Beziehungen im Kleingärtnerverein einheitlich und für die Mitglieder bzw. Pächter 
nachvollziehbar zu gestalten, gilt für den „Kleingärtner Paunsdorf 163“ e. V. folgende Beitrags- und 
Gebührenordnung: 
 
Jährliche Beiträge 

Mitgliedsbeitrag 
(Mitgliederbeschluss vom 17.09.2022) 

35,00 EUR pro Person 

 
Umlagen 

jährliche Umlage für Neubau des Außenzauns über 3 Jahre 
(Mitgliederbeschluss vom 29.04.2023) 

25,00 EUR pro Garten 

 
Gebühren 

Aufnahmegebühr neuer Mitglieder  150,00 EUR pro Person 
Kosten Mahnschreiben 5,00 EUR pro Brief 
Kosten Ratenzahlungsvereinbarung 10,00 EUR je Vorgang 
Verwaltungsaufwand zur Adressermittlung 20,00 EUR je Vorgang 
zusätzlicher Schlüssel zum Kleingartenverein 15,00 EUR max. 3 in ∑ 
Verlust Schlüssel zum Kleingartenverein 15,00 EUR je Schlüssel 
Sperrung/Entsperrung von Strom-/Wasseranschluss 20,00 EUR je Vorgang 
Nachträgliche Zählerablesung/-schätzung 10,00 EUR je Vorgang 
Anmietung Vereinshaus durch Vereinsmitglieder 100,00 EUR je Vorgang 

 
Gemeinschaftsleistungen 
Die Mitglieder des Vereins sind gemäß Satzung und Kleingartenpachtvertrag verpflichtet, pro Jahr  
6 Stunden Gemeinschaftsleistungen zu erbringen. 
 

Ersatzbetrag für nicht erbrachte Gemeinschaftsleistungen 
(Mitgliederbeschluss vom 26.04.2025) 

20,00 EUR pro Stunde 

 
Stundung, Ratenzahlung, Nichtzahlung 
Der Vorstand kann in begründeten Fällen Beiträge und Gebühren stunden und/oder Ratenzahlungen 
abschließen. Bei der Gewährung von Ratenzahlung ist eine schriftliche Ratenzahlungsvereinbarung 
abzuschließen. Nichtzahlung führt zur Beendigung der Mitgliedschaft gemäß § 7 der Satzung des 
Vereins und Kündigung des Kleingartenpachtvertrag gemäß der §§ 8, 9 BKleingG. 
 
Inkrafttreten 
Diese Ordnung wurde auf der Mitgliederversammlung am 26.04.2025 beschlossen und gilt ab dem 
01.01.2025 bis zur Aufhebung oder Änderung durch die Mitgliederversammlung. 
 


